
Zur Erinnerung
an Mimi und Käthe Sternheim

Die Schwestern Mimi und Käthe Sternheim stammten aus Ergste in Westfalen. 
Mimi Sternheim wurde dort am 14. April 1871 geboren, Käthe Sternheim 10 
Jahre später, am 6. Juni 1881.
Die Schwestern lebten von 1931 bis 1939 im 1. Stock der Rüdesheimer Straße 39. 
Sie waren vermögend. Nach einer Auskunft des Finanzamtes Wiesbaden hat-
ten sie ihr „Putzgeschäft“ in Herford/Westfalen 1931 verkauft. Hier handelte 
es sich wohl um ein Putzmachergeschäft, d.h. sie verkauften und fabrizierten 
Modeaccessoires und Hüte.
Beide Schwestern müssen schon lange vor der Deportation krank gewesen 
sein. Der Bruder, Gustav Sternheim, schreibt 1938, er lebe zeitweilig bei 
seiner kranken Schwester, um ihr behilflich zu sein. Er wird seinerseits 
von den Schwestern mit monatlich 25 RM unterstützt. Ebenso unterstütz-
ten die Schwestern noch drei weitere Verwandte in Düsseldorf und in 
Dortmund.
Käthe Sternheim wird am 10.06.1942 nach Lublin deportiert. Noch keine 
Woche später, am 15.06.1942, geht ein Schreiben des Finanzamtes Wies-
baden an die Oberfinanzdirektion/Devisenstelle in Frankfurt/M, in dem es 
unter anderem heißt, sie sei „ausgewandert“. Von ihrem Vermögen seien 
9.134 RM Reichsfluchtsteuer zu entrichten, das restliche Vermögen verfiele 
dem Deutschen Reich.
Käthe Sternheim wird vermutlich schon 1942 in Sobibór ermordet. Als fiktives 
Todesdatum gilt der 8. Mai 1945.
Mimi Sternheim muss für einen „Heimeinkaufsvertrag“ 18.740 RM zahlen, 
bevor sie am 1. September 1942 nach Theresienstadt deportiert wird. Mit 

diesen „Heimein-
kaufsverträgen“ 
wurde älteren 
deutschen Juden 
vorgegaukelt, 
dass sie in Al-
tersheime umge-
siedelt würden, 
in denen ihnen 
lebenslange 
kostenfreie Un-
terkunft, Verpfle-
gung und Kran-
kenversorgung 
garantiert wäre. 
Sollten sie nicht 
unterschreiben, 
so würden sie 
„nach dem Os-
ten“ deportiert. 
Mimi Sternheim 
kommt in There-
sienstadt bereits 
10 Tage nach der 
Deportation, am 
12. September 
1942, im Alter 
von 71 Jahren zu 
Tode. 

Die Devisenstellen

Schon 1931 hatte die 
Regierung Brüning mehre-
re Verordnungen zur Devi-
sen-Zwangsbewirtschaf-
tung erlassen und eine 
Reichsfluchtsteuer einge-
richtet.
Von 1933 an setzten die 
Devisenstellen nicht mehr 
nur die wirtschaftspoli-
tischen Zielsetzungen der 
Machthaber um, sondern 
sie beteiligten sich auch an 
der wirtschaftlichen Ver-
drängung und der Aus-
plünderung der deutschen 
Juden. 
Von Juli 1933 an konn-
ten deutsche Staatsbür-
ger, die ins Ausland ver-
zogen waren, ausgebür-
gert werden. An den Aus-
bürgerungsverfahren und 
der anschließenden Ver-
mögensbeschlagnahme 
waren die Devisenstel-
len ebenfalls maßgeblich 
beteiligt. 
Von Oktober 1934 an 
durfte außer zehn Reichs-
mark Reisedevisen keiner-
lei Bargeld mehr ins Aus-
land mitgenommen wer-
den. Auch Einkünfte aus 
Renten und Pensionen, 
Versicherungszahlungen 
und Dividenden konnten 
nicht transferiert werden. 
Von Mitte 1939 an muss-
ten Juden alle Barmittel 
auf ein „beschränkt ver-
fügbares Sicherungskon-
to“ einzahlen, von dem sie 
nur mit Genehmigung der 
Devisenstelle Geld ent-
nehmen durften.
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